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Traktanden

1. Protokoll
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
3. Kreditabrechnungen
 a)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der Strasse und der Strassen-

beleuchtung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd
 b)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der Kanalisationsleitung 

 Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd
 c)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Umlegung und Sanierung der Wasser-

leitung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd
 d)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Betonsanierung der Abwasserstrassen 

in der ARA «im Blettler», Wohlen
4. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes pro 2022
5.  Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 185'000.00 inkl. Mehrwertsteuer für den Ausbau 

der Informatikmittel in der Schule und im Kindergarten
6.  Verpflichtungskredit für einen 3-jährigen Testbetrieb für die Busanbindung Büelisacker im 

Gesamtbetrag von CHF 80'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
7. Sanierung Bremgarterstrasse
 a)  Kenntnisnahme Gemeindeanteil für die Anpassung der beiden Buskanten «altes Schul-

haus» nach Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) im Betrag von CHF 170'000.00 
inkl. Mehrwertsteuer (Dekretsbeitrag)

 b)  Kenntnisnahme Gemeindeanteil für die Deckbelagssanierung Bremgarterstrasse mit-
tels lärmmindernden Belags im Betrag von CHF 325’000.00 inkl. MWST.  (Dekretsbeitrag)

 c)  Verpflichtungskredit für die Aufhebung des Regenüberlaufs RA 14 inkl. Vergrösserung 
der Ableitung im Betrag von CHF 900'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

 d)  Verpflichtungskredit für die Sanierung der Trinkwasserleitung im Bereich der Bushalte-
stellen im Betrag von CHF 75’000.00 inkl. Mehrwertsteuer

 e)  Verpflichtungskredit für die Sanierung der Strassenbeleuchtung an der Bremgarter-
strasse im Betrag von CHF 290’000.00 inkl. Mehrwertsteuer

 f)  Verpflichtungskredit für den Bau eines Buswartehäuschens und eines Velounterstands 
im Betrag von CHF 55'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

 g)  Verpflichtungskredit für die Aufwertung des Platzes um den Dorfbrunnen im Betrag 
von CHF 35'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

8. Sanierung Schulhausstrasse/Gotthardweg/Banneggweg
 a)  Zusatzkredit für den Ausbau des Abwassernetzes im Betrag von CHF 25'000.00 inkl. 

Mehrwertsteuer
 b)  Zusatzkredit für den Ausbau des Wasserleitungsnetzes im Betrag von CHF 20'000.00 

inkl. Mehrwertsteuer
 c)  Zusatzkredit für den Strassenbau und die Erneuerung der Strassenbeleuchtung im 

 Betrag von CHF 85'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
9.  Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 1'200'000.00 inkl. Mehrwertsteuer für die Sanie-

rung des Sportplatzes Bannegg sowie den Einbau eines Kunstrasenfeldes
10. Verschiedenes – Diverse Informationen des Gemeinderates über laufende Geschäfte

Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden liegen während den ordentlichen Bürostunden in 
der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

TRAKTANDEN / AKTENAUFLAGE / HINWEISE
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Das Gemeindeversammlungsprotokoll vom 23. November 2022 kann auf der Webseite  
www.waltenschwil.ch eingesehen werden. Weiter liegt das Protokoll bis zur Gemeindever-
sammlung vom 22. Juni 2023 während den ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei 
zur Einsicht auf.

Der Rechnungsabschluss 2022 ist sehr erfreulich ausgefallen. Die Rechnung schliesst mit 
 einem Ertragsüberschuss von 1,134 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüber-
schuss von 55’100 Franken. 
Der Ertragsüberschuss wurde als Einlage in die Vorfinanzierung Abschreibungen für die Erwei-
terung und Sanierung des Gemeindehauses gebucht.

Die Hauptgründe für den grossen Überschuss liegen bei den höheren Steuereinnahmen, den 
periodisch vorgeschriebenen Neubewertungen des Finanzvermögens und verschiedenen 
Minderausgaben in diversen Abteilungen. 

Der gesamte Steuerertrag beträgt CHF 7’925 Millionen und liegt CHF 564’000 über dem 
 Budget. Gegenüber dem Vorjahr ist der Gesamtsteuerertrag jedoch um CHF 151’000 tiefer. 
Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern beträgt das Soll CHF 7,231 Millionen und liegt 
CHF 289’000 über dem Budget. Ebenfalls höher ausgefallen sind die Quellensteuern mit  
CHF 167’413 (Budget 120’000), die Aktiensteuern mit CHF 278’003 (195'000) und die Grund-
stückgewinnsteuern CHF 237’787 (100'000). All diese Steuerarten sind schwierig zu budgetie-
ren und unterliegen grossen jährlichen Schwankungen.

Die Aufwertungen des Finanzvermögens haben total CHF 447'600 ergeben und liegen  
CHF 240’586 über dem Budget. Diese sind einmalig und «nur» Buchwerte.

Die Nettoinvestitionen pro 2022 haben CHF 585’658 betragen (ohne Spezialfinanzierungen). 
Damit wurden hauptsächlich Sanierungen von Gemeindestrassen und die Planung des Ge-
meindehausumbaus realisiert. Der Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 1,060 Millionen.

Traktandum 1

PROTOKOLL

Traktandum 2

GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 2022

ANTRAG
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll sei 
zu genehmigen.
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Die Einwohnergemeinde hat Darlehensschulden im Betrage von CHF 7,5 Millionen. Dazu kom-
men Verpflichtungen gegenüber den gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (Wasser, Ab-
wasser, Abfall, Nahwärmeversorgung) von CHF 10,266 Millionen. 

Gegenüber der Ortsbürgergemeinde besteht ein Guthaben von CHF 4,700 Millionen. Das 
an die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Waltenschwil gewährte Darlehen beträgt noch  
CHF 100'000. Das gesamte Eigenkapital der Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen 
beträgt CHF 35,789 Millionen.

Ergebnis Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) in CHF
Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen 8'855'007 8'771'000 8'330'862

Abschreibungen 618'536 619'500 617'051

Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag 2'020'293 1'680'900 1'744'015

Steuerertrag 7'963'790 7'408'600 8'110'794

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 510'540 - 301'000 906'896

Ergebnis aus Finanzierung 455'802 188'700 11'861

Operatives Ergebnis 966'342 - 112'300 918'757

Ausserordentliches Ergebnis - 966'342 167'400 195'300

– davon Entnahme aus Aufwertungsreserve 167'400 167'400 195'300

– davon Einlage in Vorfinanzierung - 1'133'742 0 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 55'100 1'114'057

(+ = Ertragsüberschuss / – = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung
Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Investitionsausgaben 585'659 515'000 344'600

Investitionseinnahmen 0 0 84'229

Ergebnis Investitionsrechnung - 585'659 - 515'000 - 260'371

Selbstfinanzierung 1'645'413 577'400 1'598'291

Finanzierungsergebnis 1'059'754 62'400 1'337'920

(+ = Finanzierungsüberschuss / – = Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz
per 31.12.2022 per 31.12.2021

Aktiven 50'198'519 48'405'183

Finanzvermögen 20'098'835 18'360'003

Verwaltungsvermögen 30'099'684 30'045'180

Passiven 50'198'519 48'405'183

Fremdkapital 14'409'644 13'746'485

Eigenkapital 35'788'875 34'658'698
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Kennzahlen
Rechnung 2022 Rechnung 2021

Nettoschuld per 1.1. - 1'118'918 217'160

Nettoschuld per 31.12. - 2'195'551 - 1'118'918

Nettoschuld pro Einwohner per 31.12. - 714 - 366

(+ = Nettoschuld / – = Nettovermögen)
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Spezialfinanzierungen
Das Wasserwerk weist einen Ertragsüberschuss von CHF 73'047 (Budget Ertragsüberschuss 
35’800) aus. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'993. Das Gesamtvermögen beträgt  
CHF 184’679.50.

Die Abwasserbeseitigung erzielte einen Ertragsüberschuss von CHF 115'114 (24'950). Die Net-
toinvestitionen betragen minus CHF 241'232 (mehr Einnahmen aus Anschlussgebühren als 
Ausgaben). Das Gesamtvermögen beträgt CHF 5,941 Millionen.

Die Rechnung der Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von CHF 12'269 (Aufwand-
überschuss 20'500) aus. Investitionen wurden keine getätigt. Das Gesamtvermögen  beträgt 
CHF 287’721.

Die Nahwärmeversorgung «Bannegg» schliesst mit einem Aufwandüberschuss von  
CHF 30'246 (20'100) ab. Investitionen wurden keine getätigt. Die Gesamtschuld beträgt  
CHF 73’497.

Spezialfinanzierungen 
 

Das Wasserwerk weist einen Ertragsüberschuss von 73‘047 Franken (Budget Ertragsüber-
schuss 35'800) aus. Die Nettoinvestitionen betragen 1‘993 Franken. Das Gesamtvermögen 
beträgt 184'679.50 Franken. 
 
Die Abwasserbeseitigung erzielte einen Ertragsüberschuss von 115‘114 Franken (24‘950). 
Die Nettoinvestitionen betragen minus 241‘232 Franken (mehr Einnahmen aus Anschluss-
gebühren als Ausgaben). Das Gesamtvermögen beträgt 5,941 Millionen Franken. 
 
Die Rechnung der Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von 12‘269 Franken (Auf-
wandüberschuss 20‘500) aus. Investitionen wurden keine getätigt. Das Gesamtvermögen 
beträgt 287'721 Franken. 
 
Die Nahwärmeversorgung „Bannegg“ schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 30‘246 
Franken (20‘100) ab. Investitionen wurden keine getätigt. Die Gesamtschuld beträgt 73'497 
Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jahresrechnung 2022 wurde durch die Finanzkommission sowie durch die BDO AG 
(externe Bilanzprüfung) geprüft und für richtig befunden. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jahresrechnung 2022 wurde durch die Finanzkommission sowie durch die BDO AG  (externe 
Bilanzprüfung) geprüft und für richtig befunden.
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Die Detailzahlen werden ab sofort auf der Gemeindewebseite www.waltenschwil.ch publiziert. 
Falls Sie die gedruckten vollständigen Versionen auf Papier erhalten möchten, melden Sie sich 
bitte bei unserer Finanzverwaltung (056 619 18 30 oder finanzverwaltung@waltenschwil.ch). 
Wir werden Ihnen die Unterlagen umgehend zustellen.

ANTRAG
Finanzkommission und Gemeinderat bean-
tragen, die Jahresrechnung 2022 sei zu ge-
nehmigen.

Traktandum 3

KREDITABRECHNUNGEN
a)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der 

Strasse und der Strassenbeleuchtung Kindergartenstrasse  
Ost / Bünzweg Süd

b)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der 
Kanalisationsleitung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd

c)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Umlegung und 
Sanierung der Wasserleitung Kindergartenstrasse Ost / Bünz-
weg Süd

d)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Betonsanierung 
der Abwasserstrassen in der ARA «im Blettler», Wohlen

a)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der Strasse und der 
 Strassenbeleuchtung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2019 wurde für die Sanierung 
der Abwasserleitungen, der Strassen und der Strassenbeleuchtung im Bereich der Kindergar-
tenstrasse Ost und Bünzweg Süd ein Gesamtverpflichtungskredit von CHF 520’000.00 ge-
nehmigt. Dabei waren CHF 300’000.00 für die Bereiche «Strasse» und «Beleuchtung» vor-
gesehen.

Durch die diversen Werkleitungsarbeiten in der Kindergartenstrasse Ost und im Bünzweg 
Süd wurde der Strassenbelag auf weiten Strecken aufgebrochen. Im Sinne einer nachhaltigen 
Gesamtsanierung wurde der ganze Strassenbelag erneuert. Zusätzlich wurde die Gehweg-
lücke zwischen dem Kindergarten und der Liegenschaft Kindergartenstrasse 12 geschlossen.  
Im Weitern wurde die alte Strassenbeleuchtung erneuert und im Bereich des Fusswegs zwi-
schen Schulsportwiese und Kindergarten ergänzt. Durch die gleichzeitige Realisierung der ver-
schiedenen Arbeiten konnten Synergien genutzt werden, was sich auch in tieferen Kosten 
ausgewirkt hat.
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Die Gesamtkosten für die Sanierung der Strasse und der Strassenbeleuchtung Kindergarten-
strasse Ost und Bünzweg Süd betragen total CHF 268’392.05, was einer Kreditunterschrei-
tung von CHF 31’607.95 oder 10.5 % entspricht.
Die Nettoinvestition für die Einwohnergemeinde beträgt demnach CHF 268’392.05.

ANTRAG
Finanzkommission und Gemeinderat beantra-
gen, die Kreditabrechnung über die Sanierung 
der Strasse und der Strassenbeleuchtung 
Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd sei zu 
genehmigen.

ANTRAG
Finanzkommission und Gemeinderat beantra-
gen, die Kreditabrechnung über die Sanierung 
der Kanalisationsleitung Kindergartenstrasse 
Ost / Bünzweg Süd sei zu genehmigen.

b)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Sanierung der Kanalisationsleitung 
Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2019 wurde für die Sanierung 
der Abwasserleitungen, der Strassen und der Strassenbeleuchtung im Bereich der Kindergar-
tenstrasse Ost und Bünzweg Süd ein Gesamtverpflichtungskredit von CHF 520’000.00 geneh-
migt. Dabei waren CHF 220’000.00 für den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser vorgesehen.

Die Sanierung der Kanalisation in der Kindergartenstrasse zwischen dem Kindergarten und 
dem Birkenweg wurde nötig, weil die Leitung dort eine zu geringe Abflusskapazität aufwies 
und allgemein in einem schlechten Zustand war. Ebenfalls wurde ein Teilstück im Bünzweg 
Süd zwischen der Grotten-Bünzbrücke bis ca. Höhe Fussballplatz saniert. Durch die gleichzei-
tige Realisierung mit der Strassensanierung konnten Synergien genutzt werden, was sich auch 
in tieferen Kosten ausgewirkt hat.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Kanalisationsleitung Kindergartenstrasse Ost 
und Bünzweg Süd betragen total CHF 209’736.30, was einer Kreditunterschreitung von  
CHF 10’263.70 oder knapp 5 % entspricht.

Die Nettoinvestition für den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt  
CHF 194’741.25 (ohne bezogene Vorsteuern). 

c)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Umlegung und Sanierung der 
 Wasserleitung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Juni 2016 wurde für die Umlegung und die 
Sanierung der Wasserleitung Kindergartenstrasse Ost und Bünzweg Süd ein Verpflichtungs-
kredit von CHF 160’000.00 genehmigt.
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d)  Genehmigung der Kreditabrechnung über die Betonsanierung der Abwasserstras-
sen in der ARA «im Blettler», Wohlen

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2019 wurde für die Sanierung 
der Beton-Abwasserstrassen in der ARA «im Blettler», Wohlen, ein Verpflichtungskredit als 
Gemeindeanteil von CHF 150’000.00 an die Gesamtkosten von CHF 1’750’125.00 genehmigt.

Die wesentliche Bausubstanz der Klärbecken der Abwasserstrassen stammt aus den frühen 
70er Jahren und ist somit seit bald 50 Jahren in Betrieb. Ein Untersuch der verschiedenen Be-
tonteile hatte diverse Mängel aufgezeigt, so dass eine umfangreiche Sanierung nötig wurde. 
Inzwischen sind die Arbeiten vollständig ausgeführt.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Betonstrassen in der ARA «im Blettler», Wohlen, 
 haben CHF 1’562’057.50 (exkl. MWST) betragen. Der Gemeindeanteil von Waltenschwil be-
trug CHF 124’965.00 (exkl. MWST).

Der Kreditvergleich (inkl. MWST) zeigt für die Gemeinde Waltenschwil Kosten von  
CHF 134’587.30, was einer Kreditunterschreitung von CHF 15’412.70 oder 10 % entspricht.

ANTRAG:
Finanzkommission und Gemeinderat 
 beantragen, die Kreditabrechnung über die 
Umlegung und Sanierung der Wasserleitung 
Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd sei  
zu genehmigen.

Die Umlegung der 44-jährigen Guss-Leitung wurde nötig, weil die Leitung am Ende der Kin-
dergartenstrasse bis zum Bünzweg fast komplett in privaten Grundstücken gelegen hat. Eine 
Sanierung der Wasserleitung und der daran angeschlossenen Hauszuleitungen könnte künftig 
infolge ungenügender Zugänglichkeit auf den Privatgrundstücken nicht mehr erfolgen.

Schon bald nach Planungsbeginn wurde festgestellt, dass sinnvollerweise nicht nur die Was-
serleitung umgelegt werden sollte, sondern gleichzeitig auch die Sanierungen der Kanalisa-
tion, der Strasse und der Strassenbeleuchtung in der Kindergartenstrasse Ost und im Bünz-
weg Süd. Für diese 3 Teile mussten allerdings zuerst Kredite eingeholt werden, was dann am  
22. November 2019 erfolgte. Deshalb kam es bei der Ausführung des Projekts zu zeitlichen 
Verzögerungen.

Inzwischen sind alle Werkleitungen in den genannten Strassenabschnitten saniert bzw. umge-
legt worden und die Strasse ist ebenfalls saniert. Durch die gleichzeitige Realisierung konnten 
Synergien genutzt werden, was sich auch in tieferen Kosten ausgewirkt hat.

Die Gesamtkosten für die Umlegung bzw. Sanierung der Wasserleitung Kindergartenstrasse 
Ost und Bünzweg Süd betragen total CHF 121’299.40, was einer Kreditunterschreitung von 
CHF 38’700.60 oder 24 % entspricht.
Die Nettoinvestition für den Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk beträgt CHF 112’627.05 
(ohne bezogene Vorsteuern).
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Die Nettoinvestition für den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt  
CHF 124’965.00 (ohne bezogene Vorsteuern).

ANTRAG
Finanzkommission und Gemeinderat bean-
tragen, die Kreditabrechnung über die Beton-
sanierung der Abwasserstrassen in der ARA  
«im Blettler», Wohlen, zu genehmigen.

Der Rechenschaftsbericht kann während der Aktenauflage bei der Gemeindekanzlei oder auf 
der Gemeindewebseite www.waltenschwil.ch eingesehen werden. Falls Sie die gedruckte voll-
ständige Version auf Papier erhalten möchten, melden Sie sich bitte bei unserer Gemeinde-
kanzlei (Tel. 056 619 18 20 / gemeindekanzlei@waltenschwil.ch). Wir werden Ihnen die Unter-
lagen umgehend zustellen.

Informations- und Kommunikationstechnologien greifen heute in alle Lebensbereiche unserer 
Gesellschaft ein. Sie gewinnen daher auch für die Volksschule immer mehr an Bedeutung. Es 
werden zunehmend Lehrmittel geschaffen, für deren Einsatz Informationstechnologien vor-
ausgesetzt werden. Um den Lehrplan 21 umzusetzen, soll die IT-Infrastruktur der Schule und 
des Kindergartens auf eine Cloudlösung umgestellt werden, um ortsunabhängiges Arbeiten 
zu ermöglichen.

Traktandum 4

GENEHMIGUNG DES RECHENSCHAFTSBERICHTES 2022

Traktandum 5

VERPFLICHTUNGSKREDIT IM BETRAG VON CHF 185'000.00 
INKL. MEHRWERTSTEUER FÜR DEN AUSBAU DER INFORMATIK-
MITTEL IN DER SCHULE UND IM KINDERGARTEN

ANTRAG
Der Rechenschaftsbericht pro 2022 sei zu 
 genehmigen.
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Der Gemeinderat hat bei der Abteilung Verkehr des Kantons Aargau immer wieder das Be-
gehren für eine Busanbindung von Büelisacker gestellt. Auch wurde die Anbindung an den 
Ortsbus von Wohlen geprüft. Der Einbezug von Büelisacker ins Ortsbusnetz von Wohlen stellt 
sich jedoch als äusserst schwierig und kostspielig dar.

Die Abteilung Verkehr des Kantons Aargau hat nunmehr per Fahrplanumstellung vom Dezem-
ber 2023 eine Neuerschliessung des Busverkehrs von Büelisacker in Aussicht gestellt.

Traktandum 6

VERPFLICHTUNGSKREDIT FÜR EINEN 3-JÄHRIGEN TESTBETRIEB 
FÜR DIE BUSANBINDUNG BÜELISACKER IM GESAMTBETRAG 
VON CHF 80'000.00 INKL. MEHRWERTSTEUER

Das Projekt sieht vor, die heutige IT-Lösung durch Microsoft 365 abzulösen. Es erfolgt eine 
Neuinstallation und Cloud-Integration aller bestehenden Notebooks und Tablets. Weiter er-
folgt eine Neuinstallation von 16 Druckern. Es ist vorgesehen, 11 Schüler-Notebooks und 34 
Lehrernotebooks zu ersetzen. Weiter ist die Anschaffung von 60 Apple iPads für Zyklus 1 für 
die Stufe Kindergarten bis 2. Klasse geplant. Im Kredit ist der Ersatz von 3 Kurzdistanzbeamern 
und 7 Visualizern enthalten. Die Umsetzung und Anschaffungen erfolgen über mehrere Jahre. 
Das IT-Projekt wird mit der neuen Schulleitung umgesetzt.

Kosten 
Einrichtung Cloudlösung CHF 40'000.00
Hardware CHF 105'000.00
Beamer und Visualizer CHF 25'000.00
Reserve CHF 15'000.00
Total Kosten CHF 185'000.00

Das Projekt wird von der Weber Solutions AG, Lenzburg, umgesetzt. Diese Firma ist bereits 
heute für die Gemeinde und die Schule für die Informatikbetreuung zuständig.

Die jährlich wiederkehrenden Kosten betragen beim jetzigen Stand der Schülerzahlen rund 
CHF 13’000.00 für Systemwartung, Softwarelizenzen und Support.

Gemeinderat und Schule sind überzeugt, dass der Ausbau der Schulinformatikmittel eine gute 
Investition in die Zukunft der Schule darstellt.

ANTRAG
Der Gemeinderat stellt den Antrag, für den 
Ausbau der Informatikmittel in der Schule und 
im Kindergarten sei ein Verpflichtungskredit 
im Betrag von CHF 185'000.00 inkl. Mehrwert-
steuer zu bewilligen.



12

Es sind folgende Fahrplanänderungen für Waltenschwil und Büelisacker vorgesehen:
– Neu ganztägig Montag bis Freitag 30’-Takt für Waltenschwil
– Neue Erschliessung Büelisacker 60’-Takt (ausser Samstag und Sonntag)
– Neu ganztägig Montag bis Sonntag 60’-Takt bis Rottenschwil

Für den Testbetrieb werden drei provisorische Bushaltestellen im Bereich Schulhausstrasse 
und Dorfplatz Büelisacker eingerichtet. Eine vierte Haltestelle ist im Bereich «im Grossacher» 
in Büelisacker in Abklärung. Aus Kostengründen werden die Bushaltestellen während des Test-
betriebs einfach und zweckmässig, jedoch nicht barrierefrei, gestaltet.

Kosten
Der Versuchsbetrieb verursacht Gesamtkosten von ca. CHF 160'000.00 pro Jahr.
Der Gemeindeanteil beträgt pro Jahr CHF 26'500.00
Für 3 Jahre sind das Gesamtkosten von CHF 79'500.00

Bei der Busanbindung von Büelisacker handelt es sich um einen dreijährigen Versuchsbetrieb. 
Im Anschluss an den Versuch wird auf Grund von Fahrgastfrequenzen und der Finanzen ent-
schieden, ob und in welcher Form das Angebot weitergeführt werden soll.

ANTRAG
Der Gemeinderat stellt den Antrag, für den 
3-jährigen Testbetrieb für die Busanbindung 
Büelisacker sei ein Verpflichtungskredit im 
 Gesamtbetrag von CHF 80'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer zu bewilligen.

Traktandum 7

SANIERUNG BREMGARTERSTRASSE
a)  Kenntnisnahme Gemeindeanteil für die Anpassung der bei-

den Buskanten «altes Schulhaus» nach Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG) im Betrag von CHF 170'000.00 inkl. 
Mehrwertsteuer (Dekretsbeitrag)

b)  Kenntnisnahme Gemeindeanteil für die Deckbelagssanie-
rung Bremgarterstrasse mittels lärmmindernden Belags im 
Betrag von CHF 325'000.00 inkl. Mehrwertsteuer (Dekrets-
beitrag)

c)  Verpflichtungskredit für die Aufhebung des Regenüberlaufs 
RA 14 inkl. Vergrösserung der Ableitung im Betrag von  
CHF 900'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

d)  Verpflichtungskredit für die Sanierung der Trinkwasserlei-
tung im Bereich der Bushaltestellen im Betrag von  
CHF 75'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
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e)  Verpflichtungskredit für die Sanierung der Strassenbeleuch-
tung an der Bremgarterstrasse im Betrag von  
CHF 290'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

f)  Verpflichtungskredit für den Bau eines Buswartehäuschens 
und eines Velounterstands im Betrag von CHF 55'000.00 
inkl. Mehrwertsteuer

g)  Verpflichtungskredit für die Aufwertung des Platzes um den 
Dorfbrunnen im Betrag von CHF 35'000.00 inkl. Mehrwert-
steuer

a)  Anpassung der beiden Buskanten «altes Schulhaus» nach Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG)

Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) ist im Januar 2004 in Kraft getreten. Das 
Gesetz hat den Zweck, Benachteiligungen zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen 
mit Behinderungen ausgesetzt sind. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs verlangt das Gesetz, 
dass bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge bis spätestens 2023 grundsätzlich hin-
dernisfrei sind, beziehungsweise an die Bedürfnisse von Menschen mit behinderungsbeding-
ten Beeinträchtigungen angepasst werden müssen.

Aufgrund der grossen Vielzahl an sanierungsbedürftigen Haltestellen im Bereich von Kan-
tonsstrassen, hat die zuständige kantonale Behörde entschieden, in einer ersten Phase ein 
Grobnetz auszubauen, welches den Vorgaben der Gesetzgebung nachkommt und in den Ort-
schaften den Grundbedarf abdeckt. Im Zuge von laufenden oder künftigen Strassensanie-
rungsvorhaben werden sukzessive auch die übrigen Haltestellen umgebaut und den Bedürf-
nissen des BehiG angepasst.

In Waltenschwil befinden sich sieben Haltekanten im Bereich von Kantonsstrassen, wovon 
bislang nur die Haltestelle «Zentrum» (beim Volg) in Fahrtrichtung Wohlen barrierefrei ausge-
baut ist. Die Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau beabsichtigt im Rahmen der Grobnetzpla-
nung im Jahr 2024 auch die Kanten «altes Schulhaus» in beiden Fahrtrichtungen umzubauen. 

 Gemäss den normierten Vorgaben ist bei Sanierungen von Haltestellen wenn immer möglich 
eine Kantenhöhe von 22 cm anzustreben, um einen barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. 
Damit diese Haltekanten mit den Fahrzeugen korrekt angefahren werden können, ist entwe-
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der eine Busbuchte mit einer ungefähren Länge zwischen 60 – 70 m oder eine um einiges kür-
zere Fahrbahnhaltestelle nötig. Variantenstudien haben gezeigt, dass im Bereich der heutigen 
Haltestellen «altes Schulhaus» aufgrund der vorhandenen Strassengeometrie die Anordnung 
von Busbuchten nicht möglich ist und daher Fahrbahnhaltestellen zur Anwendung kommen.

Die Haltekante Fahrtrichtung Rottenschwil bleibt lagemässig praktisch unverändert. Ebenso 
wird das vorhandene Buswartehäuschen weiterhin bestehen bleiben. Die Haltekante Fahrt-
richtung Wohlen wird rund 50 m nach Osten vor die Einmündung Zelglistrasse verschoben. 
Im Bereich der heutigen Buchte soll für die Passagiere ein neues Wartehäuschen inkl. einer 
gedeckten Veloabstellmöglichkeit neben dem alten Schulhaus geschaffen werden (separater 
Kreditantrag f). 

Im Zuge der Neugestaltung der Kantonsstrasse sind in diesem Bereich auch Massnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit der Zufussgehenden vorgesehen. Die sichere  Querung 
der Zelglistrasse wird künftig mit einem durchgehenden Gehweg gewährleistet und die 
 Querungsstelle über die Bremgarterstrasse wird mit einer Mittelinsel ausgestattet.

Gemäss Kostenvoranschlag belaufen sich die Umbaukosten auf CHF 480'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer. Gestützt auf das Strassengesetz des Kantons Aargau beträgt der Gemeindeanteil 
für Innerortsstrecken 35 % respektive im vorliegenden Fall CHF 170'000.00 inkl. Mehrwert-
steuer. Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich dekretierten Kostenanteil, über welchen 
nicht abgestimmt werden muss.

b) Deckbelagssanierung Bremgarterstrasse mittels lärmmindernden Belags 
Im Zuge der Umbauarbeiten bei den Bushaltestellen wird im Abschnitt Oberdorfstrasse (Peri-
metergrenze der Sanierung Zentrum, ausgeführt in den Jahren 2014/2015) bis Ausserorts-
grenze Richtung Bremgarten der Deckbelag der Bremgarterstrasse ebenfalls erneuert. Der 
bestehende Belag wird dabei um ca. 3.5 cm abgefräst und durch einen neuen lärmmindern-
den Belag ersetzt werden. Der Deckbelag auf dem Gehweg ist ebenfalls zu ersetzen. Die 
Randabschlüsse sollen bis auf wenige sanierungsbedürftige Stellen beibehalten werden. Die 
Strassenentwässerung wurde geprüft und wo notwendig werden defekte Einlaufschächte und 
Entwässerungsleitungen erneuert.

Der zum Einsatz kommende neue Belag hat je nach Material- und Einbauqualität eine lärm-
mindernde Wirkung von 4 bis 9 Dezibel (dB) gegenüber dem vorhandenen herkömmlichen 
Belag. Durch die Alterung wird diese Wirkung erfahrungsgemäss etwas verringert. Aktuelle 
Studien zeigen jedoch, dass über die gesamte Lebensdauer des Belags eine durchschnittliche 
Lärmminderung von ≥ 3 dB realistisch ist. In der akustischen Wahrnehmung des menschli-
chen Gehörs entspricht dies noch immer einer Halbierung des Lärms, was eine massgebliche 
Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand darstellt.

Gemäss Voranschlag belaufen sich die Kosten für die Belagssanierung auf CHF 920'000.00 
inkl. Mehrwertsteuer. Gestützt auf das Strassengesetz des Kantons Aargau beträgt der Ge-
meindeanteil für Innerortsstrecken 35 % respektive im vorliegenden Fall CHF 325'000.00 inkl. 
Mehrwertsteuer. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen gesetzlich dekretierten Kosten-
anteil, über welchen nicht abgestimmt werden muss.

c) Aufhebung des Regenüberlaufs RA 14 inkl. Vergrösserung der Ableitung
Basierend auf den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes sind im Generellen Entwässerungs-
plan (GEP) der Gemeinde Waltenschwil Massnahmen definiert, welche die Verunreinigung von 
oberirdischen Gewässern aber auch des Grundwassers verhindern sollen. Eine dieser Mass-
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Im Zusammenhang mit dem Neubau des Knotens «Volg» wurde in den Jahren 2014/2015 
als erste Etappe eine solche Hochwasserentlastung gebaut und gleichzeitig die vorhandenen 
Abwasserleitungen bis Höhe Oberdorfstrasse vergrössert. Unter der südlichen Bushaltestelle 
«altes Schulhaus» befindet sich der alte Regenüberlauf mit der Bezeichnung RA 14, welcher 
im Zuge der anstehenden Strassenbauarbeiten aufgehoben werden soll. Das hier anfallende 
Abwasser wird durch eine vergrösserte Ableitung in die vorhandene Hochwasserentlastung 
beim Volg transportiert.

Gemäss vorliegendem Projekt belaufen sich die Gesamtkosten auf CHF 900'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer. Diese werden vollumfänglich durch die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 
finanziert.

d) Sanierung der Trinkwasserleitung im Bereich der Bushaltestellen 
Im Bauperimeter der Bushaltestellen befindet sich eine alte Wasserleitung mit einer Nennwei-
te 100 mm aus dem Jahr 1907. Aufgrund ihres hohen Alters und des zu geringen Durchmes-
sers muss diese im Zusammenhang mit den bevorstehenden Strassenbauarbeiten durch eine 
neue Leitung mit Nennweite 150 mm ersetzt werden. Durch den Ersatzbau dieser 116-jährigen 
Trinkwasserleitung kann die Versorgungssicherheit des Gebiets südlich der Bünz massgeblich 
erhöht werden. 
Gemäss vorliegendem Projekt belaufen sich die Gesamtkosten auf CHF 75'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer. Diese werden vollumfänglich durch die Spezialfinanzierung Wasserwerk finanziert.

e) Sanierung der Strassenbeleuchtung in der Bremgarterstrasse
Die vorhandene Beleuchtung der Bremgarterstrasse im Abschnitt Oberdorfstrasse bis 
Waldhäusernstrasse ist veraltet und entspricht nicht mehr den Vorgaben in Bezug auf die 
Leuchtmittel, die Lichtemissionen und die normkonforme Ausleuchtung des Strassenraums 
 (insbesondere der Fussgängerquerungen). Im Rahmen der anstehenden Sanierung der Stras-
se gilt es, diese Mängel zu beheben und die Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik 
umzustellen.

nahmen ist die Zusammenlegung und der Rückbau von alten Regenüberläufen zugunsten von 
neuen Hochwasserentlastungen, gebaut nach den aktuellen Richtlinien. 
Regenüberläufe dienen zur gebietsweisen Entlastung des Abwassernetzes bei Starkregen in 
ein angrenzendes Fliessgewässer. Die früheren Konstruktionen dienten ausschliesslich dem 
Entlastungszweck ohne jegliche Vorreinigung des Entlastungswassers. Dies führte dazu, dass 
bei grösseren Regenereignissen verdünntes, ungereinigtes Abwasser in die Gewässer ent-
lastet wurde. Die neu konzipierten Hochwasserentlastungen werden auf grössere Einzugs-
gebiete ausgelegt, was weniger Einleitstellen mit sich bringt, und verfügen zudem über eine 
integrierte Vorreinigung.
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Die AEW Energie AG hat ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet. Dieses sieht einen Kom-
plettersatz der heutigen Strassenbeleuchtung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf  
CHF 290'000.00 inkl. Mehrwertsteuer.

f) Bau eines Buswartehäuschens und eines Velounterstands
Im Jahre 2015 wurden bis auf die Haltestelle «altes Schulhaus» sämtliche Einsteigekanten in 
Fahrtrichtung Wohlen mit Buswartehäuschen ausgestattet, damit sich die ÖV-Nutzenden bei 
schlechter Witterung in einem geschützten Bereich aufhalten können. Im Zuge des Neubaus 
und der Modernisierung der Haltestelle soll nun auch beim alten Schulhaus (Fahrtrichtung 
Wohlen) ein Buswartehäuschen im bestehenden Design erstellt werden.

Der jüngst erarbeitete Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) sieht vor, dass zur Steigerung 
der Attraktivität im Gemeindegebiet an verschiedene Stellen verteilt Bike & Ride-Anlagen 
(B&R) erstellt werden, damit die ÖV-Nutzenden mit dem Velo zur Haltestelle fahren und gegen 
Witterung sowie Diebstahl geschützt parkieren können. Bisher wird innerhalb des Gemeinde-
gebietes diese Möglichkeit einzig bei der Haltestelle Hofmatten angeboten. Die Haltestelle 
beim alten Schulhaus soll hier als Ergänzung dienen. Gemäss der aktuellen Planung ist der 
neue B&R-Parkplatz hinter dem alten Schulhaus vorgesehen und dient somit gleichzeitig auch 
diesem als neuen Veloabstellplatz. Anders als beim Buswartehäuschen Hofmatt soll der neue 
Velo abstellplatz nicht im bestehenden Design der Wartehäuschen sondern mittels einer Stan-
dardkonstruktion erstellt werden, was sich positiv auf die Erstellungskosten auswirkt.

Die Gesamtkosten (Lieferung / Montage, Tiefbau, Stromanschluss) für das neue Buswarte-
häuschens belaufen sich auf CHF 39'000.00 inkl. Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten für den 
Velounterstand betragen CHF 16'000.00 inkl. Mehrwertsteuer.

g) Aufwertung des Platzes um den Dorfbrunnen 
Durch die diversen Bauarbeiten im und um den Platz beim Dorfbrunnen muss dieser im An-
schluss an die Arbeiten grossflächig erneuert werden. Dies soll als Chance genutzt werden, 
um dem Platz durch eine sanfte Aufwertung ein neues und moderneres Erscheinungsbild zu 
verleihen. Gleichzeitig soll durch gestalterische Elemente eine klare räumliche Abgrenzung 
zwischen Strassenraum und Platz geschaffen werden, um die Aufenthaltsqualität dadurch zu 
erhöhen. 
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Konkret soll durch eine Grünhecke entlang des Gehwegs und einer angrenzenden Stauden-
rabatte, welche eine je nach Jahreszeit üppig und farbenfroh blühende Bepflanzung erhält, 
der Raum zwischen Strasse und Platz aufgewertet werden. Ergänzt wird die Gestaltung durch 
elegante Sitzbänke, welche auch auf die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren ausgelegt 
sind. Der vorhandene Brunnen samt Kreuz soll bestehen bleiben, jedoch gereinigt und falls 
notwendig punktuell instand gestellt werden. Abschliessend soll die Chaussierung des Platzes 
und die sanierungsbedürftigen Baumgruben erneuert werden.
Für die aufgezählten Arbeiten wird mit Gesamtkosten von CHF 35'000.00 inkl. Mehrwertsteu-
er gerechnet.

ANTRAG
Der Gemeinderat stellt für die Sanierung der Bremgarter-
strasse folgende Anträge:
a)  Kenntnisnahme des Gemeindeanteils für die Anpas-

sung der beiden Buskanten «altes Schulhaus» nach 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) im Betrag 
von CHF 170'000.00 inkl. Mehrwertsteuer (Dekrets-
beitrag)

b)  Kenntnisnahme des Gemeindeanteils für die Deck-
belagssanierung Bremgarterstrasse mittels lärmmin-
dernden Belags im Betrag von  
CHF 325'000.00 inkl. Mehrwertsteuer (Dekretsbeitrag)

c)  Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die Auf-
hebung des Regenüberlaufs RA 14 inkl. Vergrösserung 
der Ableitung im Betrag von CHF 900'000.00 inkl. 
Mehrwertsteuer zu Lasten der Abwasserbeseitigung

d)  Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die 
Sanierung der Trinkwasserleitung im Bereich der Bus-
haltestellen im Betrag von CHF 75'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer zu Lasten der Wasserversorgung

e)  Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die 
Sanierung der Strassenbeleuchtung in der Bremgar-
terstrasse im Betrag von CHF 290'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer

f)  Genehmigung eines Verpflichtungskredits für den Bau 
eines Buswartehäuschens und eines Velounterstands 
im Betrag von CHF 55'000.00 inkl. Mehrwertsteuer

g)  Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die Auf-
wertung des Platzes um den Dorfbrunnen im Betrag 
von CHF 35'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
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An der Einwohnergemeindeversammlung vom 6. Juni 2022 hat der Souverän einem Verpflich-
tungskredit in der Gesamthöhe von CHF 450'000.00 für die Sanierung der Schulhausstrasse, 
des Gotthardwegs und Teilen des Banneggwegs inkl. Werkleitungen zugestimmt. In der Zwi-
schenzeit wurde das Projekt entsprechend der Resultate aus der öffentlichen Auflage und 
weiteren Rahmenbedingungen weiterentwickelt. Ebenfalls erfolgten bereits die Unterneh-
mersubmissionen der einzelnen Arbeitsgattungen. 
Es hat sich nun gezeigt, dass der vor einem Jahr bewilligte Kredit nicht ausreichen wird und 
entsprechend erhöht werden muss. Aufgeteilt auf die einzelnen Teilkredite begründen sich die 
Mehrkosten wie folgt:

Strassenbau
Durch die umfangreichen Netzerweiterungsbauten der AEW Energie AG im Zusammenhang 
mit dem Ausbau des Heumooswegs im Jahr 2022, wurde die Büelisackerstrasse im Abschnitt 
Bünz bis Kirchweg stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Gemeinde nahm dies zum Anlass, 
die ohnehin sanierungsbedürftige Büelisackerstrasse im Bereich Bünz bis nach der Einmün-
dung Heumoosweg im vergangenen Jahr einer Gesamtsanierung zu unterziehen. Gleichzeitig 
wurden im Reststück bis zum Kirchweg bereits Vorleistungen für eine spätere Sanierung auch 
dieses Abschnitts getätigt. Im Zuge der Arbeiten bei der Schulhausstrasse bietet es sich nun 
an, die Büelisackerstrasse bis nach der Einmündung Kirchweg ebenfalls zu erneuern.
Das dem damaligen Kreditantrag im Jahr 2022 zugrunde liegende Projekt sah im Banneggweg 
ausschliesslich die Erneuerung und den Ausbau der Stromversorgung und der öffentlichen 
Beleuchtung vor. Die Strasse sollte nur punktuell im Grabenbereich instand gestellt werden. 
Die in der Zwischenzeit getätigten zusätzlichen Abklärungen im Rahmen der Detailplanung 
haben gezeigt, dass der vorhandene Strassenaufbau ungenügend ist und im Zuge der Werk-
leitungsarbeiten ebenfalls erneuert werden sollte, damit eine nachhaltige Sanierung erreicht 
werden kann. 

Strassenbeleuchtung
Die Lichtberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung hat ergeben, dass für eine norm-
konforme Ausleuchtung des Fussgängerstreifens auf der Büelisackerstrasse eine zusätzliche 
Leuchtstelle notwendig ist.
Zudem wird die geplante Kabelkabine beim Gotthardweg auf Wunsch der betroffenen Grund-
eigentümerschaft Richtung Süden verschoben, was zu zusätzlichen Rohrlege- und Kabel-
arbeiten führen wird.

Traktandum 8

SANIERUNG SCHULHAUSSTRASSE / GOTTHARDWEG / 
BANNEGGWEG
 a)  Zusatzkredit für den Ausbau des Abwassernetzes im 

 Betrag von CHF 25'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
 b)  Zusatzkredit für den Ausbau des Wasserleitungsnetzes im 

Betrag von CHF 20'000.00 inkl. Mehrwertsteuer
 c)  Zusatzkredit für den Strassenbau und die Erneuerung der 

Strassenbeleuchtung im Betrag von CHF 85'000.00 inkl. 
Mehrwertsteuer
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Trinkwasserversorgung
Damit die neu sanierten Strassenabschnitte in naher Zukunft nicht wieder aufgebrochen wer-
den müssen, werden soweit bekannt bereits Vorleistungen für Sanierungen kommender Stras-
sen mitberücksichtigt. Gemäss aktueller Sanierungsplanung wird in den nächsten Jahren der 
Kirchweg inkl. der Mühlestrasse erneuert. Aus diesem Grund soll der unterdimensionierte und 
sanierungsbedürftige Anschluss der Trinkwasserleitung im Bereich der Einmündung Kirch-
weg/Büelisackerstrasse im Zuge der anstehenden Arbeiten ausgebaut werden. Beim späte-
ren Neubau der Wasserleitung im Kirchweg kann ab diesem dereinst erweitert werden. Die 
Mehrkosten von CHF 20'000.00 werden aus der Spezialfinanzierung Wasserwerk finanziert.

Abwasserbeseitigung
Die Baumeistersubmission hat ergeben, dass die veranschlagten Kosten für den Neubau der 
Abwasserleitung im Gotthardweg zu tief angesetzt wurden. Einerseits wurden einzelne Posi-
tionen zu optimistisch kalkuliert und andererseits trägt die momentan auf einige Produkte 
wirkende und schwer abschätzbare Materialteuerungen ihren Teil dazu bei, dass der bewilligte 
Teilkredit Abwasser nicht ausreichen wird. Die Mehrkosten von CHF 25'000.00 werden aus der 
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung finanziert.

Für die umschriebenen Arbeiten wird mit Zusatzkosten von CHF 130’000.00 gerechnet. Diese 
setzen sich wie folgt zusammen:

Abwasser: CHF  25'000.00 (inkl. MwSt. und Reserve)
Trinkwasser: CHF  20’000.00 (inkl. MwSt. und Reserve)
Strassenbau inkl. Beleuchtung CHF  85’000.00 (inkl. MwSt. und Reserve)

Die Beteiligung der AEW Energie AG an den Strasseninstandstellungskosten ist bereits be-
rücksichtigt.

ANTRAG
Der Gemeinderat stellt für die Sanierung 
Schulhausstrasse / Gotthardweg / Bannegg-
weg folgende Anträge:
a)  Der Zusatzkredit für den Ausbau des 

 Abwassernetzes im Betrag von  
CHF 25'000.00 inkl. Mehrwertsteuer  
sei zu genehmigen.

b)  Der Zusatzkredit für den Ausbau des 
 Wasserleitungsnetzes im Betrag von  
CHF 20'000.00 inkl. Mehrwertsteuer  
sei zu genehmigen.

c)  Der Zusatzkredit für den Strassenbau und 
die Erneuerung der Strassenbeleuchtung 
im Betrag von CHF 85'000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer sei zu genehmigen.
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Traktandum 9

Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 1'200'000.00 inkl. 
 Mehrwertsteuer für die Sanierung des Sportplatzes Bannegg 
 sowie den Einbau eines Kunstrasenfeldes

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November 2022 wurde ein Überweisungs-
antrag mit dem Begehren, es sei der nächsten Gemeindeversammlung ein Kreditantrag für 
eine Fussballplatzsanierung mit dem Einbau eines Kunstrasens zu unterbreiten, gestellt. Die-
ser Überweisungsantrag wurde mit 39 Ja-Stimmen zu 33 Nein-Stimmen angenommen.

Es wird festgestellt, dass der bestehende Sportplatz allgemein in einem schlechten Zustand 
ist. Steine und Löcher treten in vermehrtem Masse auf. Das Niveau hat sich bünzseitig um ca. 
0.5 m gesenkt. Die bestehenden, in die Jahre gekommenen Sickerleitungen transportieren die 
aktuellen Regenmengen zu wenig effizient ab, so dass der Sportplatz über lange  Zeitabschnitte 
gesperrt werden muss und der Öffentlichkeit (Schule und Vereine) nur begrenzt zur Verfügung 
steht. Weiter ist das D-Junioren-Feld gemäss SFV-Norm zu schmal und verfügt nicht über eine 
umlaufende Sicherheitszone von 3.0 Meter. Meisterschaftsspiele der D-Junioren können nur 
mit einer befristeten Ausnahmebewilligung des Verbandes durchgeführt werden.

Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Fussballschule in den 
letzten Monaten verschiedene Varianten diskutiert. Als fachliche Unterstützung wurde die 
Zwischenraum Landschaftsarchitektur GmbH, Altendorf, beigezogen und mit einer Machbar-
keitsstudie beauftragt.

Naturrasenplatz D und Kunstrasenplatz E – Variante 1
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In der Machbarkeitsstudie wurden folgende 3 Varianten geprüft und berechnet.

Variante 1 Gesamtkosten: CHF 1'163'160.00
– Feld 1 Naturrasenplatz D-9 60 x 42 m (66 x 48 m inkl. Sicherheitszone)
– Feld 2 Kunstrasenplatz E 40 x 25 m (46 x 31 m inkl. Sicherheitszone)
– Beleuchtungsanlage
– Bewässerungsanlage

Variante 2 Gesamtkosten: CHF 866'985.00
– Feld 1 Naturrasenplatz D-9 60 x 42 m (66 x 48 m inkl. Sicherheitszone)
– Feld 2 Naturrasenplatz E 40 x 25 m (46 x 31 m inkl. Sicherheitszone)
– Beleuchtungsanlage
– Bewässerungsanlage

Variante 3 Gesamtkosten: CHF 1'760'895.00
– Feld 1 Kunstrasenplatz D-9 60 x 42 m (66 x 48 m inkl. Sicherheitszone)
– Feld 2 Kunstrasenplatz E 40 x 25 m (46 x 31 m inkl. Sicherheitszone)
– Beleuchtungsanlage
– Bewässerungsanlage

Es muss festgestellt werden, dass eine Sanierung des Sportplatzes, ohne neues Kunstrasen-
feld, Gesamtkosten von rund 870'000.00 (Variante 2) verursacht.

In der Variantendiskussion hat sich die Variante 1 als langfristig beste und rentabelste  Lösung 
erwiesen. Ein heutiger, unverfüllter Kunstrasenplatz hat eine Lebensdauer von rund 20 
 Jahren.

Bei der Kostenberechnung mit einer erwarteten Lebensdauer von 20 Jahren zeigen die 
 Varianten folgende Kosten pro Nutzungsstunde auf:
– Variante 1 CHF   54.40 pro Nutzungsstunde
– Variante 2 CHF  122.70 pro Nutzungsstunde
– Variante 3 CHF    78.10 pro Nutzungsstunde

Der Einbau eines zusätzlichen, kleinen Kunstrasenfeldes (unverfüllt) ergibt folgende Vorteile:
– Wetterunabhängige Trainings und Spiele möglich
– Kinder auf Wartelisten können durch die erhöhte Kapazität integriert werden
– Mehr Kapazität für Sport und Training für Schule und Dorfvereine
– Kein Hallenbedarf mehr von Fussballschule im Winter

Die jährlichen Unterhaltskosten für die Variante 1 (Kunstrasen- und Naturrasenfeld) werden 
mit rund CHF 10'000.00 berechnet.

Für ein solches Projekt kann mit Sport-Toto-Beiträgen bis zu CHF 100’000.00 gerechnet wer-
den. Die genauen Beiträge können erst nach Vorliegen des definitiven Projektes beantragt 
bzw. berechnet werden.
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Die Fussballschule Waltenschwil hat sich bereit erklärt, für die Sanierung des Fussballplatzes 
Beiträge (Sponsorenaktionen, Eigenleistungen, etc.) im möglichen Rahmen zu leisten.

Der Gemeinderat sowie die Verantwortlichen der Fussballschule favorisieren die Variante 1 
und stellen der Einwohnergemeindeversammlung folgenden

ANTRAG
Für die Sanierung des Sportplatzes  Bannegg 
und den Einbau eines Kunstrasenfeldes 
 (Variante 1) sei ein Verpflichtungskredit im 
Betrag von CHF 1’200’000.00 inkl. Mehrwert-
steuer zu bewilligen.
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EINWOHNERGEMEINDE 
Waltenschwil

P.P.
5622 Waltenschwil

Post CH AG

Ausweiskarte
zur Teilnahme an der Einwohnergemeindeversammlung
vom Donnerstag, 22. Juni 2023

Dieser Ausweis ist abzutrennen
und beim  Eintritt ins Versammlungslokal abzugeben.

Vorname Name
Strasse
PLZ Ort


